
Absender / Name  PLZ, Ort, Datum 

             

   
 

Stadt Zwiesel 

Stadtplatz 27 

 

94227 Zwiesel 

 

Antrag 
auf Erteilung einer Erlaubnis für die 

Durchführung einer Veranstaltung auf 

öffentlichen Verkehrsflächen  

gem. § 29 Abs. 2 StVO 

▲ Anschrift der Behörde  

   

Antragsteller / Veranstalter 

Name, Vorname 

      
Anschrift Telefon (mit Vorwahl) 

            
Verantwortlicher 

      

Ich / Wir beantrage(n) gemäß § 29 Abs. 2 StVO die Erlaubnis zu nachfolgend beschriebener Veranstaltung: 

Art und Anlaß der Veranstaltung 

      
Veranstaltungsort Veranstaltungsdatum 

            
Dauer der Veranstaltung (Uhrzeit von / bis) Start und Ziel (Ort) 

            
 Fahrzeuge Personen Festwagen Musikkapellen Pferde 

Es nehmen voraussichtlich Teil (Anzahl)                               

Streckenverlauf / Bezeichnung der in Anspruch zu nehmenden öffentlichen Verkehrsflächen 

      

Erklärung: 
Der Veranstalter stellt hiermit alle Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen frei, die aus Anlaß der Veranstaltung auf 

Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten geltend gemacht werden. Er übernimmt die Wiedergutmachung aller 

Schäden, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlaß ihrer Durchführung an den zu benützenden 

Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und –einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im übrigen bleiben die gesetz- 

lichen Vorschriften über die Haftplicht des Veranstalters unberührt. 

 

Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers ggf. Stempel Anlagen 

   1 Streckenplan (6-fach) 

 

 1 Nachweis über Veranstalterhaftpflichtversicherung 

 



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erteilung einer 

Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung 
 

 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die  

Stadt Zwiesel –Ordnungsamt–, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel,  

E-Mail: ordnungsamt@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-120  

 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Zwiesel ist wie folgt erreichbar:  

Stadtplatz 27 94227 Zwiesel  

E-Mail: datenschutz@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-130  

 

 

Ihre Daten werden zur Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichen Verkehrsflächen 

benötigt. Sie werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit § 29 Abs. 2 der Straßen- 

und Verkehrsordnung dazu erhoben und verarbeitet. 

 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Zwiesel so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß der Kommunalhaushaltsordnung für die jeweilige Aufgabenerfüllung 

(Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung) erforderlich ist.  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO).  

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  

 

 

 

 


